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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

58/02 Energierecht

Norm

ElWOG 2010 §59 Abs6 Z6

GWG 2011 §69

GWG 2011 §79 Abs6 Z4

VwRallg

1. ElWOG 2010 § 59 gültig von 07.08.2013 bis 23.12.2025 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 91/2025

2. ElWOG 2010 § 59 gültig von 01.01.2013 bis 06.08.2013

3. ElWOG 2010 § 59 gültig von 03.03.2011 bis 31.12.2012

1. GWG 2011 § 69 heute

2. GWG 2011 § 69 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 174/2013

3. GWG 2011 § 69 gültig von 22.11.2011 bis 31.12.2013

1. GWG 2011 § 79 heute

2. GWG 2011 § 79 gültig ab 07.08.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 174/2013

3. GWG 2011 § 79 gültig von 22.11.2011 bis 06.08.2013

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ro 2019/04/0004 E 23.06.2022

Ro 2019/04/0006 E 23.06.2022

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ro 2018/04/0021 E 18. März 2022 RS 6 (hier: Dies gilt in gleicher Weise für Verfahren gemäß § 69 GWG 2011

und die idente Parallelbestimmung des § 79 Abs. 6 Z 4 GWG 2011.)

Stammrechtssatz

Ein bloßes Abstellen auf jene Vorschriften, die aus Anlass einer konkreten Ausgliederung erlassen wurden und dem

Ausgliederungsvorgang zu Grunde liegen, ergibt sich weder aus dem Wortlaut des § 59 Abs. 6 Z 6 ElWOG 2010 (arg:

"aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Zuge von Ausgliederungen, welche dem Grunde nach zum Zeitpunkt der

Vollliberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit 1. Oktober 2001 bestanden haben") noch aus den Gesetzesmaterialien

(vgl. RV 994 BlgNR 24. GP 23). Vielmehr sprechen die Sachlichkeitserwägungen, wonach Produktivitätsabschläge nur

Kosten betreEen dürfen, die die regulierten Unternehmen auch tatsächlich beeinFussen können, und somit
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hinsichtlich der nicht beeinFussbaren Kosten keine Zielvorgaben festgelegt werden dürfen, dafür, dass mit § 59 Abs. 6

Z 6 ElWOG 2010 auch (generell-abstrakte) Vorschriften angesprochen sind, die im Zuge einer Ausgliederung

berücksichtigt werden müssen und damit zu Kostenpositionen führen können, die vom Netzbetreiber nicht

beeinFussbar sind.Ein bloßes Abstellen auf jene Vorschriften, die aus Anlass einer konkreten Ausgliederung erlassen

wurden und dem Ausgliederungsvorgang zu Grunde liegen, ergibt sich weder aus dem Wortlaut des Paragraph 59,

Absatz 6, ZiEer 6, ElWOG 2010 (arg: "aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Zuge von Ausgliederungen, welche dem

Grunde nach zum Zeitpunkt der Vollliberalisierung des Elektrizitätsmarktes mit 1. Oktober 2001 bestanden haben")

noch aus den Gesetzesmaterialien vergleiche Regierungsvorlage 994 BlgNR 24. Gesetzgebungsperiode 23). Vielmehr

sprechen die Sachlichkeitserwägungen, wonach Produktivitätsabschläge nur Kosten betreEen dürfen, die die

regulierten Unternehmen auch tatsächlich beeinFussen können, und somit hinsichtlich der nicht beeinFussbaren

Kosten keine Zielvorgaben festgelegt werden dürfen, dafür, dass mit Paragraph 59, Absatz 6, Ziffer 6, ElWOG 2010 auch

(generell-abstrakte) Vorschriften angesprochen sind, die im Zuge einer Ausgliederung berücksichtigt werden müssen

und damit zu Kostenpositionen führen können, die vom Netzbetreiber nicht beeinflussbar sind.
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